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Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Kursprogramm im Hallenbad 
der F. Hoffmann-La Roche AG 

 

Die Kursangebote des Hallenbads der F. Hoffmann-La Roche AG (nachfolgend „Roche“) erfolgen ausschliesslich 
gemäss den hier aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“). Roche behält sich vor, 
die Geschäftsbedingungen jederzeit zu verändern und/oder zu ergänzen. Es gilt die jeweils aktuellste Fassung. 
Nebst diesen AGB findet auch die „Badeordnung Hallenbad Roche“ Anwendung und bildet Bestandteil des 
Kursvertrages. 

Anmeldung: Die Anmeldung beinhaltet die Registrierung für alle Lektionen eines der angebotenen Programme 
(Aquafit, Aquaforce, Crawlschwimmen oder Schwimmkurs). Die Anmeldung ist erst nach Teilnahmebestätigung durch 
Gsünder Basel verbindlich und mit der Bezahlung des Kursgeldes definitiv. 

 
Kurskosten: Die Kurskosten sind vor Antritt des Kurses fällig und an Gsünder Basel zu entrichten. Gsünder Basel stellt 
Ihnen die Kurskosten nach der Anmeldung in Rechnung. Dafür werden Ihre privaten Kontaktdaten benötigt. 

 
Gesundheitserklärung und Haftungsausschluss: Jede(r) KursteilnehmerIn muss mit der Anmeldung eine 
Gesundheitserklärung unterzeichnen in welcher er/sie über den Gesundheitszustand Auskunft gibt und sich 
verpflichtet, mögliche gesundheitliche Risiken unverzüglich dem/der Kursleiter/in mitzuteilen. Die Haftung von Roche 
für Personen- oder Sachschäden wird soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. 

 
Bei Kursverlängerung benötigt es keine neue Gesundheitserklärung, sofern in der Zwischenzeit keine Änderungen Ihres 
Gesundheitszustands aufgetreten sind. 

 
Teilnehmerzahl: Der Kurs findet statt, wenn sich mindestens 8 Personen anmelden. Die Maximalzahl beträgt 20 
Personen bei Aquafit/Aquaforce und 14 Personen bei Crawlschwimmen und Schwimmkurs. Ein späterer Kurseinstieg 
ist jederzeit möglich. Es werden nur noch die verbleibenden Lektionen ab Kurseintritt bis Ende des Kurses berechnet. 
Bei Crawl- und Schwimmkurse ist dies nur nach vorgängiger Rücksprache mit Gsünder Basel möglich. 

 
Verhinderung: Kann ein(e) KursteilnehmerIn im Falle einer Verhinderung nicht an einer Lektion teilnehmen, kann 
er/sie keine Rückerstattung des Kursgeldes verlangen. Das Kursgeld ist in jedem Fall vollumfänglich zu begleichen. 
KursteilnehmerInnen erhalten bei Unfall oder Krankheit gegen Vorweisen eines Arztzeugnisses der versäumten 
Lektionen eine Gutschrift, welche im folgenden Halbjahr eingelöst werden kann. Aus anderen Gründen verpasste 
Lektionen (insbesondere infolge von Ferien) können weder kompensiert noch gutgeschrieben werden. 

 
Varia: 15 Minuten vor der allerersten Kurslektion sollen sich alle Teilnehmenden bereits umgezogen in der 
Schwimmhalle versammeln. 

 
Gerichtstand und anwendbares Recht: Bei Streitigkeiten aus dem Kursvertrag findet ausschliesslich Schweizer Recht 
unter Ausschluss der Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts Anwendung. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist 
Basel. 
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Badeordnung 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 
1. Diese Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Hallenbad Roche. Sie ist für alle Besucher 

des Hallenbads Roche (nachfolgend „Nutzer“) verbindlich. Mit dem Betreten des Hallenbades werden die 
vorliegende Badeordnung, sowie sonstige zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit und der Hygiene des 
Hallenbads erlassene Weisungen anerkannt. 

 
2. Die Nutzer haben jegliche Aktivitäten zu unterlassen, die der Nutzung des Hallenbades oder dessen Installationen 

zuwiderläuft und deren Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit beeinträchtigt. 
 

3. Den Anweisungen des Aufsichtspersonals ist stets Folge zu leisten. 
 

4. Aus Sicherheitsgründen wird der Bereich Eingang Hallenbad sowie der Bereich Schwimmhalle 
videoüberwacht. 

 
5. Diese Badeordnung kann von der F. Hoffman-La Roche AG (nachfolgend „Betreiber“) jederzeit geändert 

werden. Sie gilt in ihrer jeweils aktuellsten Fassung. 
 

II. Öffnungszeiten und Zutritt 

 
1. Das Hallenbad im Personalhaus Bau 67 steht in erster Linie den Roche-Mitarbeitenden zur Verfügung. Der Zutritt 

ist gemäss der Zutrittsregelung definiert. Alle Nutzer, auch allfällige Gäste, Begleitpersonen oder 
Familienmitglieder müssen über eine gültige Zutrittsberechtigung verfügen. 

 
2. Die Öffnungs- und Benutzungszeiten werden auf der Unternehmens-Webseite/ im Intranet bekannt gegeben, 

sowie im Hallenbad ausgehängt. Die Nutzung des Hallenbades kann gänzlich oder teilweise durch den Betreiber 
aus betrieblichen, technischen oder Wartungsgründen eingeschränkt werden. Allfällige Kurse werden 
entschädigungslos abgesagt oder an einen anderen Termin verlegt. Der Betreiber kann bei Eigenbedarf jederzeit 
und ohne jegliche Entschädigung der Nutzer von den regulären Öffnungszeiten abweichen. 

 
3. Aus hygienischen Gründen ist die Benutzung des Hallenbades durch Personen mit Hautkrankheiten oder 

übertragbaren Krankheiten, sowie Personen mit Wundverbänden oder offenen Wunden untersagt. 
 

4. Personen, die eine Neigung zu Krampf- oder Ohnmachtsanfällen haben oder eine Behinderung aufweisen, 
müssen das Aufsichtspersonal informieren und dürfen in sehr schweren Fällen das Schwimmbecken nur unter 
Aufsicht einer verantwortlichen Person benutzen. 

 
5. Der Betreiber des Schwimmbeckens oder die Aufsichtsperson kann zu jeder Zeit einen Nutzer vom Gebrauch des 

Schwimmbeckens ausschliessen, wenn dieser die Badeordnung oder sonstige zur Aufrechterhaltung der 
Betriebssicherheit und der Hygiene des Hallenbads erlassene Anforderungen missachtet oder sich selbst oder 
Dritte gefährden könnte. 

 

III. Benutzung der Einrichtungen 

 
1. Nichtschwimmern ist die Benutzung des Schwimmbeckens untersagt. 

 
2. Der Zutritt zum Hallenbad darf nur über die Umkleide- bzw. Duschräume erfolgen. Zum Umkleiden sind 

ausschliesslich die Anlagen der Umkleideräume zu benutzen. Es ist nicht gestattet, Handtaschen, Kleidung, 
Schuhe oder sonstige nicht für das Schwimmen nötige Gegenstände in den Bereich des Schwimmbeckens zu 
bringen. 

 

3. Alle sonstigen Gegenstände sind in den entsprechenden Spinden zu versorgen und aufzubewahren. 
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4. Zerbrechliche Gegenstände, insbesondere Glas und Keramik, dürfen weder im Bereich der Umkleide – bzw. 
Duschräume, noch im Bereich des Schwimmbeckens benutzt werden. 

 
5. Vor dem Betreten des Bereichs des Schwimmbeckens ist das Duschen mit Seife obligatorisch. Vor der 

Nutzung des Schwimmbeckens ist die Verwendung von Körperölen und Salben zu unterlassen. 
 

6. Alle Nutzer müssen im Garderoben - und Beckenrandbereich Slippers/Flip-Flops oder sonstige für den 
Schwimmbereich adäquate Schuhe tragen. Strassenschuhe dürfen mit Ausnahme des Eingangs- und 
Garderobenbereichs nicht verwendet werden. 

 
7. Um Unfälle zu vermeiden, darf nur von den Sprungböcken ins Schwimmbecken gesprungen werden. Das 

Hineinspringen an den Längsseiten ist verboten. Das Rennen, sowie das Hineinstossen oder –werfen anderer 
Personen in das Schwimmbecken ist verboten. 

 
8. Den Nutzern ist es nicht gestattet Musikinstrumente, Tonwiedergabeinstrumenten, Handys oder andere 

technische Geräte in den Bereich des Schwimmbeckens mitzubringen und zu verwenden. Es ist nicht gestattet im 
Bereich des Schwimmbeckens zu telefonieren, zu filmen oder Bilder zu machen. 

 

9. Im Hallenbad und den dazugehörenden Räumen darf keine Verpflegung (Essen, Trinken etc.) eingenommen 
werden. Es ist nirgends gestattet zu rauchen. 

 
10. Tiere haben keinen Zutritt. 

 

IV. Haftung 

 
1. Die Benutzung des Hallenbades erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. Jegliche Haftung des Betreibers wird 

soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Fälle leichter und mittlerer 
Fahrlässigkeit. 

 
2. Sämtliche Einrichtungen sind zweckgemäss und sorgfältig zu behandeln. Die Nutzer haften für sämtliche kausal 

oder schuldhaft verursachte Schäden. 
 

3. Für Diebstahl und Verlust sowie Zerstörung oder Beschädigung von persönlichen Effekten durch Dritte haftet der 
Betreiber nicht. 

 

V. Varia 

 
Bei Streitigkeiten aus der Benutzung des Hallenbades findet ausschliesslich Schweizer Recht unter Ausschluss der 
Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts Anwendung. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Basel. 

 
 

Mit der Unterschrift bezeugt der/die KursteilnehmerIn, diese AGB und die Badeordnung verstanden zu haben und 

erklärt sich mit deren Inhalt einverstanden. 

 
Vorname und Name: 

Ort und Datum: 

Unterschrift: 


